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Greinspitze-Süd: 
1.917 m² zugeordnet zum 
Bebauungsplan "Hussitenweg IV"

Greinspitze-Süd: 
2.564 m² zugeordnet zum 
Bebauungsplan "Straßäcker II"

Greinspitze-Süd: 
1.077 m² / 5.385 WP
zugeordnet zum Bebauungsplan "Sondergebiet 
Gemeinbedarfsfläche - soziale Zwecke 
Kindertagesstätte Hasellohe"

A

576 m² Fläche / 2.880 WP ebenfalls im 
Eigentum der Stadt; 
noch nicht zugeordnet; 
Pflegeumstellung bereits seit 2021 
gemeinsam erfolgt

Ausgleichsplan "Kindertagesstätte Hasellohe - Ausgleich extern"
Greinspitze Süd - Extensivierung 
M 1:1.000

Umwandlung des Intensivgrünlands in Extensivgrünland: 
Zielzustand: G212 Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland
durch Änderung des Mahdregimes

Bei der späteren Bewirtschaftung ist keine Düngung, keine Gülleausbringung und keine Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln zulässig. Der Einsatz von Schlegelmähern ist nicht erlaubt. Aufbringung von Festmist auf ca. 1/3 
der Pflegefläche so, dass auf wechselnden Flächen auf der gleichen Stelle erst max. nach 2-3 Jahren wieder Festmist 
aufgebracht wird. Aufbringung im Herbst auf ungefrorenen Boden. 
Im Frühjahr Anfang März bis 15.03. Walzen oder Abschleppen des Grünlands zulässig.

Pflege ab Frühjahr 2021 (Greinspitze): 
Mahd in den ersten 3 Jahren (bis 2023) nach Einstellung der Düngung:
3-maliger Schnitt mit Früher Mahd (Mitte Mai) zur Aushagerung mit Abfuhr des Mähguts.

Mahd ab 2024
1.  "normaler" Schnitt: *
ab frühestens 15. Juni nach der Blüte der bestandsbildenden Gräser mit nachträglicher Beräumung des Mähguts, dabei 
1/5tel der Fläche als Brache bestehen lassen.

* Hier gilt Streifenmahd, d.h. jeweils ein Fünftel des Bestandes ist in wechselnden Abschnitten von der Pflege 
auszusparen (Brachestreifen) 
Grundsätzlich gilt die nachträgliche Beräumung des Mähguts (Mähgut bleibt mehrere Tage liegen). 
Der Einsatz von Schlegelmäher ist nicht erlaubt.

2.  "normaler" Schnitt: 
nicht vor dem 15. September, gleichzeitige Abfuhr oder nachträgliche Beräumung des Mähguts zulässig
dabei erneut die 1/5 Brachstreifen aus dem 1. Schnitt nicht mähen und als Brache über den Winter stehen lassen.
Im darauffolgenden Jahr die Brachstreifen jeweils an anderer Stelle als im Jahr zuvor mähen/stehenlassen.

Für die Greinspitze wurde bereits ein detaillierter Pflegeplan erstellt und die Pflege ist in den Pachtverträgen verankert.
Die Pflegeumstellung begann im Frühjahr 2021.

Beim Unterhalt und der Pflege ist zu gewährleisten, dass keine mineralischen Dünger und Pflanzenschutzmittel 
verwendet werden. 

Flächen zu Schutz, Pflege und Entwicklung der Landschaft (Ausgleichsfläche)

FESTSETZUNGEN AUSGLEICHSPLAN

Umgriff des Geltungsbereiches des Ausgleichsplanes

A

Ausgleichsfläche Greinspitze Süd - Fl.Nr. 2266 (Teilfläche), Fl.Nr. 2267 (Teilfläche), 2268 (Teilfläche)

Umwandlung des Intensivgrünlands in Extensivgrünland: 
Zielzustand: G212 Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland
durch Änderung des Mahdregimes

Bei der späteren Bewirtschaftung ist keine Düngung, keine Gülleausbringung und keine Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln zulässig. Der Einsatz von Schlegelmähern ist nicht erlaubt. Aufbringung von Festmist auf ca. 1/3 
der Pflegefläche so, dass auf wechselnden Flächen auf der gleichen Stelle erst max. nach 2-3 Jahren wieder Festmist 
aufgebracht wird. Aufbringung im Herbst auf ungefrorenen Boden. 
Im Frühjahr Anfang März bis 15.03. Walzen oder Abschleppen des Grünlands zulässig.

Pflege ab Frühjahr 2021 (Greinspitze): 
Mahd in den ersten 3 Jahren (bis 2023) nach Einstellung der Düngung:
3-maliger Schnitt mit Früher Mahd (Mitte Mai) zur Aushagerung mit Abfuhr des Mähguts.

Mahd ab 2024
1.  "normaler" Schnitt: *
ab frühestens 15. Juni nach der Blüte der bestandsbildenden Gräser mit nachträglicher Beräumung des Mähguts, dabei 
1/5tel der Fläche als Brache bestehen lassen.

* Hier gilt Streifenmahd, d.h. jeweils ein Fünftel des Bestandes ist in wechselnden Abschnitten von der Pflege 
auszusparen (Brachestreifen) 
Grundsätzlich gilt die nachträgliche Beräumung des Mähguts (Mähgut bleibt mehrere Tage liegen). 
Der Einsatz von Schlegelmäher ist nicht erlaubt.

2.  "normaler" Schnitt: 
nicht vor dem 15. September, gleichzeitige Abfuhr oder nachträgliche Beräumung des Mähguts zulässig
dabei erneut die 1/5 Brachstreifen aus dem 1. Schnitt nicht mähen und als Brache über den Winter stehen lassen.
Im darauffolgenden Jahr die Brachstreifen jeweils an anderer Stelle als im Jahr zuvor mähen/stehenlassen.

Für die Greinspitze wurde bereits ein detaillierter Pflegeplan erstellt und die Pflege ist in den Pachtverträgen verankert.
Die Pflegeumstellung begann im Frühjahr 2021.

Beim Unterhalt und der Pflege ist zu gewährleisten, dass keine mineralischen Dünger und Pflanzenschutzmittel 
verwendet werden. 

2.  "normaler" Schnitt: 
nicht vor dem 15. September, gleichzeitige Abfuhr oder 
nachträgliche Beräumung des Mähguts zulässig
dabei erneut die 1/5 Brachstreifen aus dem 1. Schnitt 
nicht mähen und als Brache über den Winter stehen 
lassen.
Im darauffolgenden Jahr die Brachstreifen jeweils an 
anderer Stelle als im Jahr zuvor mähen/stehenlassen.

Für die Greinspitze wurde bereits ein detaillierter 
Pflegeplan erstellt und die Pflege ist in den 
Pachtverträgen verankert.
Die Pflegeumstellung begann im Frühjahr 2021.

Beim Unterhalt und der Pflege ist zu gewährleisten, dass 
keine mineralischen Dünger und Pflanzenschutzmittel 
verwendet werden. 
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Übersichtslageplan - unmaßstäblich

Ausgleich extern 
Greinspitze

Bebauungsplan mit integriertem 
Grünordnungsplan „Sondergebiet 
Gemeinbedarfsfläche - soziale 
Zwecke Kindertagesstätte Hasellohe“ 

E-/A-Bilanzierung  „Kindertagesstätte Hasellohe - Ausgleich extern“ 
Ermittlung Ausgleichsumfang

Flächen-grö
ße (m²)

Ausgangszustand Aufwertungsfläche nach 
Biotopnutzungstypenliste BayKompV

Entwicklungsziel nach Biotopnutzungstypenliste BayKompV Zuwachs 
WP

Ausgleichs-u
mfang in 
Wertpunkten

Code Bezeichnung WP Code Bezeichnung WP Abschlag* WP inkl. 
Abschlag

1077m² G11 Intensivgrünland (genutzt ) (inkl. 
einjährig brachgefallenes 
Intensivgrünland, 
Wechselgrünland wird unter A1- 
1-3 gefasst) 

3 G212 Mäßig extensiv genutztes, 
artenreiches Grünland

8 0 8 5 5.385

1077m² 5.385
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